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Gültig ab 1. Januar 2009 

Dieser Text ersetzt die Vorschriften vom 1. Januar 2007. 

 

Bemerkungen des Sekretariats der OTIF 

Mitgliedstaaten des COTIF sind (Stand 30. Juni 2008): 

Albanien, Algerien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irak, Iran, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Marokko, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Monaco, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sy-
rien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich. 
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Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) 

Anhang C 

Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) 
 

Artikel 1 
Anwendungsbereich 

§ 1 Diese Ordnung gilt für 
a) die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten, 
b) die Schienenbeförderung ergänzende Beförderungen, auf die die Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM an-

zuwenden sind, vorbehaltlich der für Beförderungen mit einem anderen Verkehrsträger geltenden internatio-
nalen Vorschriften, 

einschließlich der in der Anlage zu dieser Ordnung erfassten Tätigkeiten. 

§ 2 Gefährliche Güter, deren Beförderung gemäß der Anlage ausgeschlossen ist, dürfen im internationalen Verkehr 
nicht befördert werden. 

Artikel 2 
Freistellungen 

Diese Ordnung findet ganz oder teilweise keine Anwendung auf Beförderungen von gefährlichen Gütern, deren Frei-
stellung in der Anlage vorgesehen ist. Freistellungen sind nur zulässig, wenn die Menge oder die Art und Weise der 
freigestellten Beförderungen oder die Verpackung die Sicherheit der Beförderung gewährleisten. 

Artikel 3 
Einschränkungen 

Jeder Mitgliedstaat behält das Recht, die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf seinem Gebiet aus anderen 
Gründen als denen der Sicherheit während der Beförderung zu regeln oder zu verbieten. 

Artikel 4 
Andere Vorschriften 

Die Beförderungen, für die diese Ordnung gilt, unterliegen im Übrigen den allgemeinen nationalen oder internationalen 
Vorschriften über die Schienenbeförderung von Gütern. 

Artikel 5 
Zugelassene Zugart. Beförderung als Handgepäck, Reisegepäck oder in Kraftfahrzeugen 

§ 1 Gefährliche Güter dürfen nur in Güterzügen befördert werden, ausgenommen 
a) gefährliche Güter, die gemäß der Anlage mit ihren jeweiligen Höchstmengen und unter besonderen Bedin-

gungen zur Beförderung in anderen als Güterzügen zugelassen sind; 
b) gefährliche Güter, die als Handgepäck, Reisegepäck oder in oder auf Kraftfahrzeugen gemäß Artikel 12 der 

Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV unter Beachtung der besonderen Bedingungen der Anlage befördert 
werden. 

§ 2 Der Reisende darf gefährliche Güter nicht als Handgepäck mitführen sowie als Reisegepäck oder in Kraftfahr-
zeugen zur Beförderung aufgeben, wenn sie den besonderen Bedingungen der Anlage nicht entsprechen. 

Artikel 6 
Anlage 

Die Anlage ist Bestandteil dieser Ordnung. 

* * *  

Die Anlage erhält die Fassung, die der Fachausschuss für die Beförderung gefährlicher Güter gemäß Artikel 19 § 4 des 
Übereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Protokolls vom 3. Juni 1999 zur Änderung dieses Übereinkommens beschlossen haben wird. 

Bemerkung des Sekretariats der OTIF: 

Im nachfolgenden Text bedeutet "RID" jeweils die Anlage zum Anhang C des COTIF gemäß Artikel 6. Wird aus-
nahmsweise auf den oben abgedruckten Text des Anhanges C Bezug genommen, wird explizit auf den "Anhang C des 
COTIF" verwiesen (z.B. Abschnitt 1.1.2, Unterabschnitt 1.5.1.3, Kapitel 7.7). 


